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Sitzungsvorlage des Stadtrates 
am  24.06.2019 öffentlich 
TOP 2. DSNR.: SR 54/2019 
 
Einführung eines Carsharing Angebots in Weißenhorn           
 

 
Anlage/n: Vergleichsberechnung 
 
Sachbericht: 
 
Aufgrund noch einiger zu klärender Punkte wurde das o.a. Thema in der Sitzung 
vom 29.04.2019 um einen Monat zurückgestellt. 
 
Die von Herrn Stadtrat Richter angesprochenen Punkte wurden von der EWAG 
AG und Confitech Dienstleistungs GmbH wie folgt beantwortet: 
 
Möglichkeit eines Ersatzfahrzeugs bei Ausfall 
Es stehen zwei Fahrzeuge am Standort zur Verfügung. Die Auslastung der Fahr-
zeuge wird temporär sehr unterschiedlich ausfallen. Auch bei einer eventuell 
mehrtägigen Buchung durch einen Nutzer, wird kein Ersatzfahrzeug an dem 
Stellplatz aufgestellt. Die Kunden werden in diesem Fall das andere Fahrzeug am 
Stellplatz vermehrt nutzen. Auf Grund unserer Erfahrungswerte wird die Auslas-
tung der Fahrzeuge es nicht erfordern mit Ersatzfahrzeugen zu arbeiten.   
  
Ist die Ladesäule schnellladefähig oder herkömmlich 
Eine Schnellladesäule (größer 22KW) ist aus CarSharing-Sicht nicht erforderlich, 
da die Verweildauer des E-Fahrzeugs bei maximal geleerter Batterie (Restkapazi-
tät 15%)  höchsten 2,5 Stunden beträgt um eine 100% Aufladung zu erreichen. 
Wir werden voraussichtlich eine 2 x 22 kw Ladesäule mit Lastmanagement er-
richten. 
  
Ökostrom aus neuen Anlagen oder bereits abgeschriebenen 
Der als Ladestrom verwendete Ökostrom wird von neueren, noch nicht abge-
schriebenen Anlagen bezogen.  
  
Kostenbeteiligung der Stadt wiege sich mit Werbung und unentgeltlich 
Bereitstellung von Stellplätzen auf, da ja auch keine Gewinnbeteiligung 
der Stadt 
Anschaffungskosten, CarSharing-Technik, Versicherung, Steuer, Kundendienst, 
Providerkosten, Personalaufwand für: Kundenmanagement, Bereitschaftsdienst 
24/7, Schadensmanagement, Fahrzeugreinigung. Diese Positionen überschreiten 
bereits bei einem CarSharing-Fahrzeug die angebotenen 500.- Euro. Auch die 
Ladesäule kann derzeit, und vermutlich auch die nächsten Jahren, nicht gewinn-
bringend betrieben werden. Die Stellplätze werden daher i.d.R. von den Kommu-
nen kostenfrei zur Verfügung gestellt. 
Sollte über eine Gewinnbeteiligung diskutiert werden, dann müsste auch über 
eine Verlustbeteiligung gesprochen werden.  
  
Möglicherweise Gründung eines Gemeinschaftsunternehmens mit der 
Stadt Weißenhorn 



Welchen Zweck soll das gemeinsame Unternehmen haben und wie soll es aufge-
stellt sein? Die  Gründungs- und Verwaltungskosten würden zumindest für die 
Erstvertragslaufzeit von 3 Jahren in keinem Verhältnis zum Nutzen stehen.  
 
Die SWU Energie GmbH hat uns folgende Stellungnahme zu den offenen Punkten 
zukommen lassen: 
 
Möglichkeit eines Ersatzfahrzeugs bei Ausfall 
Wir können ein Ersatzfahrzeug bieten, da wir einige von diesen Fahrzeugen in 
unserem Fuhrpark haben. Auch falls das Auto für eine längere Zeit von einem 
Nutzer gebucht sein sollte, können wir zusätzlich einen Ersatzwagen stellen. 
 
Ist die Ladesäule schnellladefähig oder herkömmlich 
Es handelt sich um eine 22kW-Ladesäule, also keine sog. Schnellladesäule. Diese 
Art ist aus unserer Sicht vollkommen ausreichend. Bei unseren knapp 20 
swu2go-Standorten haben wir bisher keinerlei schlechte Erfahrungen machen 
können, da wir eine Standzeit zwischen den Buchungen von 30 Minuten einge-
plant haben.  
 
Ökostrom aus neuen Anlagen oder bereits abgeschriebenen 
Es handelt sich bei uns üblicherweise um einen Naturstrommix aus meist abge-
schriebenen, aber nicht geförderten Anlagen (Herkunftsnachweis von TÜV Süd EE 
zertifiziert). Falls allerdings eine anderer Qualität gewünscht sein sollte, können 
wir auch dies anbieten (bspw. Neuanlagen jünger als sechs Jahren oder nach OK 
Power). Details hierzu müssten im persönlichen Gespräch geklärt werden. 
 
Kostenbeteiligung der Stadt wiege sich mit Werbung und unentgeltlich 
Bereitstellung von Stellplätzen auf, da ja auch keine Gewinnbeteiligung 
der Stadt 
Ich bitte um Verständnis, dass wir Ihnen nicht unsere komplette Wirtschaftlich-
keitsberechnung zur Verfügung stellen können. Allerdings kann ich so viel sagen: 
Eine solche LS kostet (ohne Carsharing) bereits um die 12.000€-15.000€ - und 
dies ist ein sehr optimistisch gerechneter Preis bei optimalem Netzanschluss. Zu-
dem kommt das Risiko, dass das Carsharing nicht oder kaum angenommen wird. 
Und schließlich zahlen die Nutzer nur die laufenden Kosten (E-Auto, Service für 
Nutzer und Auto, Abrechnungen, Backoffice, Software, 24/-Hotline, Reinigung 
des Autos…) durch die Preise für das Carsharing. Somit kann sich ein Carsharing 
ohne Elektro durchaus tragen – je nach Auslastung. Ein E-Carsharing beinhaltet 
aber große Anfangsinvestitionen (LS-Bau) und ein höheres Risiko. 
 
Möglicherweise Gründung eines Gemeinschaftsunternehmens mit der 
Stadt Weißenhorn 
Die SWU haben bereits mit Niederstotzingen, Blaubeuren, Langenau und Her-
brechtingen je ein Gemeinschaftsunternehmen. Wir sind offen für weitere Ge-
spräche in einem Gesamtkonzept. Für das reine E-Carsharing bietet sich dies al-
lerdings nicht direkt an. Die Kosten für Gründung, Jahresabschluss & Co. würden 
den Erlösrahmen sprengen. 
 
Eine Einladung zur Vorstellung der Projekte durch die Anbieter selbst wurde mit 
E-Mail vom 06.06.2019 ausgesprochen, sodass etwaig zu klärende Punkte direkt 
in der Sitzung zu behandeln wären. 
 
Weiterhin ist zu sagen, dass die Angebotsbindung zum 30.06.2019 ausläuft. 



 
Beschlussvorschlag: 
 
Die Verwaltung wird beauftragt, mit der EWAG AG und Confitech Dienstleistungs 
GmbH einen Vertrag über die Einführung des Carsharing-Systems in Weißenhorn 
zum eingegangenen Angebot abzuschließen. Weiterhin sollen vor Umsetzung 
mögliche Fördermittel eruiert und beantragt werden. Darüber hinaus sind etwai-
ge bauliche Voraussetzungen, in Absprache mit dem Anbieter vorzunehmen,  
damit dieser die Ladeinfrastruktur schaffen kann. 
 
 
   
   
   
Mennel  Dr. Wolfgang Fendt  
       1. Bürgermeister 
 



Beide Anbieter verwenden als Elektrofahrzeug einen Renaulut Zoe Z.E., welcher zur Berechnung
herangezogen wird.

1. Privatkunde, Gelegenheitsnutzer, Nutzungsdauer zur Tagzeit für 2 Stunden, Reservierung telef.

EWAG/Confitech SWU
Zeittarif 7 - 24 Uhr = 2,70 € /h 7 - 20 Uhr = 6,80 €/h
Kosten für 2 Stunden   5.40  €   13.60  €
Streckentarif bis 100km/km = 0,18€ 0,10 €/km
Kosten für 50km   9.00  €   5.00  €
Buchungspauschale Telefon   1.00  €   2.50  €
Rechnung Papier   4.00  €   5.00  €

+einmalig 50 Euro für die 
Registrierung
+einmalig 50 Euro für die 
Registrierung

+einmalig 20 Euro für die 
Registrierung
+einmalig 20 Euro für die 
Registrierung

Gesamtkosten für 2 Stunden und 50km   19.40  €   26.10  €

2. Privatkunde, regelmäßiger Nutzer, Nutzungsdauer einen Tag, Reservierung per App

EWAG/Confitech SWU
Zeittarif pro 24 Stunden 29,00 € pro 24 Stunden 25,00 €
Kosten für 2 Stunden   29.00  €   25.00  €
Streckentarif bis 100km/km = 0,18€ 0,10 €/km
Kosten für 50km   9.00  €   5.00  €
Buchungspauschale App   - 0  €   - 0  €
Rechnung Papier   4.00  €   5.00  €
Grundpauschale regelmässiger Nutzer   10.00  €
Annahme Nutzung 1xmtl.

+einmalig 50 Euro für die 
Registrierung
+einmalig 50 Euro für die 
Registrierung

+einmalig 20 Euro für die 
Registrierung
+einmalig 20 Euro für die 
Registrierung

Gesamtkosten für 1 Tag und 50km   42.00  €   45.00  €

Vergleichsberechnung der Anbieter EWAG / Cofitech und SWU an zwei Beispielen











Mehr Mobilität für 
Bürger und 
Mitarbeiter 
 
Verblüffend einfach 
und schnell am Ziel! 
 
 

swu2go  steigen Sie ein! 
eCarsharing für Kommunen. 

Ihre Vorteile 
 

Als Partner der SWU haben Sie die Chance auf 

einen risikofreien Einstieg in die Elektromobilität.

 Sie bieten Ihrer Bevölkerung die Nutzung eines 

Elektroautos  ganz individuell: für spontane oder 
geplante Fahrten, zum Transport von Einkäufen, in 
Notfällen uvm.

 Sie bieten einen öffentlichen Ladepunkt, sei es für 

Ihre Einwohner oder Ihre Gäste.

 Ihre Mitarbeiter können bei Bedarf auf das Fahrzeug 

zurückgreifen. 

Mobilität besteht aus mehreren Komponenten: Zum PKW und einem möglichst breiten und passenden ÖPNV-
Angebot gehört eine Ergänzung. swu2go bietet eine schnelle, preiswerte und individuelle Lösung: 

Mit einem mietbaren E-Auto und einer Ladesäule schließen Sie die Lücke in der Mobilitätskette und schaffen eine 
flexible und saubere Alternative. Als Partner fällt für Ihre Verwaltung praktisch kein Aufwand an  und das zum kleinsten 
Preis.

Unsere Leistungen 
 

Wir bieten den kompletten Service  von der 

Software bis zur Abrechnung.

 Wir installieren und warten die Ladesäule und 

kümmern uns um den Unterhalt. 

 Wir rechnen für Sie den öffentlichen Ladepunkt ab.

 Wir stellen Ihren Nutzern eine Service-Hotline zur 

Verfügung.

Wir übernehmen die Reinigung und Wartung der 

Fahrzeuge. 
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SWU Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm GmbH 
Karlstraße 1-3 
89073 Ulm 

Telefon 0731 166-0 
info@swu.de 
 
www.swu.de 

Katrin Albsteiger 
Kommunale Beteiligungen und Kunden 
SWU Energie GmbH 

Telefon 0731 166-1012 

katrin.albsteiger@swu.de 

Dieter Mühlberger 
Kommunale Beteiligungen und Kunden 
SWU Energie GmbH 
Telefon 0731 166-2631 
dieter.muehlberger@swu.de 

swu2go lässt sich für Kommunen mit sehr geringen 
Kosten und minimalem Aufwand umsetzen. 
 

  Die Registrierung und Anmeldung für swu2go findet 

bei Ihnen im Rathaus statt

  Sie stellen der SWU einen Platz für die regelmäßige 

Reinigung des Fahrzeuges zur Verfügung.

Ihr finanzieller Aufwand ist gering! Die 

Kostenbeteiligung können Sie entweder in einem 
Gesamtbetrag oder in Teilbeträgen über eine 
Laufzeit von 3 Jahren einbringen. 

 

Ihr Mitwirken

Buchung und Zugang zu den 
Fahrzeugen über LapID-Siegel
Das LapID-Siegel wird direkt auf dem 
Führerschein angebracht. Es dient als 
Türöffner für die Fahrzeuge und stellt 
gleichzeitig sicher, dass der Nutzer eine 
gültige Fahrerlaubnis hat.  


















